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XVIII. Öffentliche Sicherheit.

Oie k. k. Livil-Sicherheitswache.
Der Wiener Polizeirayvn, welcher bis zur Vororteeinverleibung nebst dem ehe¬

maligen Gemeindegebiete der Stadt Wien 33 Vorortegemeinden umfasst hatte, erstreckt

sich seit 1, Jänner 1892 ans das gesammte erweiterte Gebiet der Reichshauptstadt und
die benachbarten Gemeinden Floridsdorf, Jedlesee und Jedlersdorf (letztere mit Einschluss
der Schanze bis Nr . V ), ferner die Enclave Twnanfeld auf der rechten Seite der
Nardbahn von der nächst der Eisenbahn gelegenen Schanze V und längs der Schanze
bis VIII zum sogenannten Ziegelhäufel iu Donaufeld.

Der Polizeirayon umfasst gegenwärtig ein Gebiet von 19.392 Hektar, in welchem
bei der letzten Volkszählung vom 31 . December 1890 30 .398 Gebäude mit 1,391 .972 Be¬
wohnern (darunter 22,651 Militärpersvnen) gezählt wurden.

Bis zum Jahre 1892 hat die Gemeinde Wien an den Kosten für die k. k. Civil-

Sicherheitswache mit einem Betrage von 30 .̂ °/, participiert. Durch 8 40 des Landes¬
gesetzes vom 19. December 1890 , L. G. Bl . Skr. 45 wurde diese Beitragsleistung
dahin abgeändert, dass die Gemeinde für jene Localpolizeianstaltcn, welche von der
Regierung ini Interesse der Gemeinde geleitet werden, zu dem für das Gemeindegebiet
sich ergebende» Polizeiaufwande einen jährlichen Panschalbeitrag von sünfmalhnndert-
tausend Gulden ö. W. an den Staatsschatz leistet. Gemäß Artikel XVII des bezogenen
Gesetzes erfolgte diese Leistung vom Jahre 1892 angefangen.

Zufolge StadtrathsbeschlusseSvom 10. December 1891 wurde» mit Rücksicht auf
die vorstehende» Bestimmungendie in verschiedenen Bezirken der Gemeinde bestandenen
Arrestlvcalitäten vom 1. Jänner 1892 an geschlossen und für andere städtische
Zwecke in Verwendung genommen.

Bezüglich der Verhandlungen wegen der im Polizeigefangenhaus im VI . Bezirke
für Zwecke der Gerichts- und Staatspolizei verwendeten Lvcalitäten wird auf die ii»

Abschnitte IX , Seite 156 dieses Berichtes gemachten Bemerkungen verwiese».

k. Achubaiigelegercheiten.
Die Abschiebung einer Person, welche nur ans Grund eines rechtskräftigen

Erkenntnisses der cvmpetenten Behörde erfolgen kann, und welcher die Feststellung der
Zuständigkeit und des gesetzlichen Grundes der Abschiebung vorauszugehen hat, erfolgt
entweder mittels Schubes (zwangsweiser Beförderung unter Begleitung von Wachorganen,
oder mittels Zwangspasses (gebundener Marschroutej (Verzeichnung des von dem

Abgeschobenen in bestimmten Fristen und Stationen zurückznlegenden Weges).
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I » Wien werden die Erkenntnisse ans Abschiebung nach K 5 des Gesetzes vom
27. Juli 1871 . R . G. Bl . Nr. 88 von der k. k. Polizeidireclion und den k. k. Polizei-
Cvmmissorintcn als Schubbehörden gefällt; die Ausführung der Abschiebung obliegt der
Gemeinde als Schnbstation und erfolgt mittels Haupt- oder Particular -Schubes.

Die Hauptschübc (mittels Wagen und Eisenbahn) werde» mir an bestimmten
Tagen der Woche abgelassen. Zur Ersparung von Vcrpflegskvstenerfolgt in gewissen
Fällen die Abschiebung mittels sogenannten Particular -Schubes, wobei der Abzuschiebendc
in der Regel zu Fuß in seine Heimatsgemeindebefördert wird; diese Art der Abschiebung
tritt jedoch nur dann ein, wenn die Heimatgemeinde des Abzuschiebenden von diesem
noch am Tage der Abschiebung erreicht werden kann.

Gelegentlich des Hauptschubes werden auch die Transporte jener Schüblinge
übernommen, welche von einer der auf der Route liegenden Schubstation nach der
Endstation des Hauptschubes oder einer innerhalb der Route desselben liegenden Schnb¬
station zu befördern sind; die auf diese Weise beförderten Schüblinge führen die
Bezeichnung Zwischen-Stations -Schüblinge.

Die Hauptschübe gehen ab : nach Budweis, Znaim, Lundenburg wöchentlich jeden
Dienstag und Samstag , nach Linz und Graz wöchentlich jeden Mittwoch und Samstag
und nach Pressburg am 6., 13., 21. und 29. jeden Monates ; fällt an einem der
anfgeführten Tage ein Sonn- oder Feiertag, so geht der Schub an dem demselben
vorangehendenTage ab.

Die Hauptschübe nach Wien kommen von Budweis, Znaim und Lundenburg jeden
Dienstag und Samstag abends, von Linz und Graz jeden Donnerstag und Sonntag
abends und von Pressbnrg an demselben Tage abends, an welchem sie von Wien
abgegangen sind, daselbst wieder an.

Es bezifferte sich
d i e Z a h l de r

im Jahre Abgcschobcnen DurchgeschobcucnZugeschobenen Darunter mit Zwischen
Zwangspass Stal.-Schüblinge

l889 . . . 5374 3521 644 364 3296
1890 . . . 5157 3531 521 180 3070
1891 . . . 5199 3479 489 167 2930
1892 . . . 5194 3516 675 107 3513
1893 . . . 4253 2802 596 70 3315

Als Ursache der Abschiebung waren zu verzeichn en
im Jahre

188» 18 » » 18 » 1 18 » S I8 » :i
in Fälle»

Landstreicherei. 1256 581 505 348 150

Bettelei ans Arbeitsscheu. 957 520 557 461 254

Prostitution. 414 133 128 85 52

Gefährdung der Sicherheit der Person
oder des Eigenthums durch ans der
Strafhaft (seit 1892 auch aus der
Zwangshaft) tretende Personen 922 1111 938 710 411

Übertretung des Berbvtes der Rückkehr 759 701 745 1056 1104
Sonstige Anlässe. 1366 2111 2323 2504 2282
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Unter den sonstigen Ursachen der Abschiebung ist auch die Ausweis - nnd
Bestimmnngslosigkeit enthalte » , wegen welcher im Jahre 1893 2003 Personen abge-
schaben ivnrden,

Nähere Angaben aber das Geschlecht , das Alter nnd den Familienstand , svwie
über die Herkunft nnd den Bestimmungsort der Schüblinge sind im Abschnitte „ Öffent¬
liche Sicherheit " des Statistischen Jahrbuches der Stadt Wien enthalten.

Mit dem Erlasse der k, k, » ,-ö, Statthaltcrei vom 16 , April 1800 , I , 66,800
wnrde den » iederösterreichischen Gemeinden zur Pflicht gemacht , Corrigcnden im Alter
von unter 14 Jahren aus Gründen der Sittlichkeit und Erziehung nicht mehr im
Schubwege , sondern nur mitttels eigener , verlässlicher und in jeder Beziehung vorwurfs¬
freier Begleiter in die jeweiligen Besserungsanstalten zu überstellen.

Die für solche Transporte anflaufenden Kosten hat die überstellende Gemeinde,
insoweit dieselbe nicht von den zahlungspflichtigen Parteien bestritte » werden , für
Individuen , welche in einer Gemeinde Niederösterreichs heimatsberechtigt sind , von der
Heimatsgemcinde des Transportierten , für in Gemeinde » anderer Krvnländer heimat-
berechtigte Personen aber im Sinne der 88 4 und 5 des Gesetzes vom 24 , Mai 1883,
N , G , Bl , Nr , 00 vom betreffenden LandeSfonde anzusprechen.

Auf Grund dieses Erlasses hat die Gemeinde Wien als Schnbstativn
im Jahre Knaben Mädchen

1890 16 4

1891 , . , 41 2

1892 34 22

1893 45 5

in die betreffenden Bandes -Besserungsanstalten iEggenburg in Niederösterreich , Messeu¬
dorf in Steiermark , Brünn und Obrowitz in Mähren , Olbersdorf i» Schlesien , Kosten-
blatt , Lpatowip nnd Reph in Böhmen und Laibach in Kraini überstellt.

Unter de» in die vvrbenannten Anstalten abgegebenen Kindern waren im Jahre
1890 : 3 Knaben nnd 2 Mädchen , 1891 : 6 Knaben und 1 Mädchen , 1892 : 10 Knaben
und 3 Mädchen und 1893 : 11 Knaben in Wie » heimatberechtigt,

Tie Zahl der Localarrestanten , zu welchen die von den k, k, Polizeibehörden
wegen Subsistenz - und Ausweglosigkeit , sowie wegen zweifelhaften Heimatrechtes in
interimistische Obsorge der Gemeinde gegebenen Personen gehören , und welchen dur-
allem die oben erwähnten zngeschvbenen Wiener nach ihrer Einlieferung bis zur weiteren
Verfügung zugezühlt werden müssen , betrug im Jahre 1889 : 875 , 1890 : 714 , 1891:
652 , 1892 : 1015 und 1803 : 918,

Mit Beschluss des nieder -österreichischen Landtages vom 24 , Jänner 1887 wurde
die den Gemeinde » zu ersetzende Berpflegsgcbür für Schüblinge vom 1, April 1887
an mit 24 Kreuzern per Tag festgesetzt , wovon 14 Kreuzer für die Mittagskost und
10 Kreuzer für die Abendverköstigung und für die Verabreichung eines Stückes Brod oder¬
einer warmen Suppe zum Frühstück entfallen.

Mit Beschluss vom 3 , April 1891 wurde vom Gemeinderathe festgesetzt , dass
die Kinder - und Krankenkost in Vollmilch , Milchspeisen nnd Weistgebäck , beziehungsweise
Nindssuppe , Mehlspeisen , bessere » Gemüsen und Weistgebäck zu bestehen habe.
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Tie « osten für den Transport , die Berpflegnng und die Überwachung der

Schüblinge werden da » den ^ andesfonden bestritten , und werden in Niedcrösterrcich
dem stnndesfondc von den Heimatgemeindcn die für vermögenslose Schüblinge auf-
laufende » « osten zum fünften Theile auf Grund des Gesetzes vom 15 . December 1871,

G . Bl . Nr . 43 ersetzt.

Das an den niedcrösterreichischen Landesfond für in Wien heimatberechtigte Schüb¬
linge vergütete Schnbkostenfünftel betrug im Jahre 1883 : 1364 fl . 67 kr., 1830:
364 fl . 72 kr., 1881 : 1275 fl . 38 kr. , 1832 : 714 fl. 10 kr. 1833 : 447 fl. 12 kr.

Was die Regiekosten (Auslagen für das Administrativnspersonale , für Beheizung
und Beleuchtung re.) anbelangt , so werden dieselben gemeinsam für die Schüblinge und
2ocalarrestanten verbucht , und lässt sich daher nicht ermitteln , wie viel von diesen
Kosten ans die Besorgung des SchubwefenS entfällt.
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